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Schlesien im Aufstiew

. Rede von bauleitek Josei Magnet «
aus der Skliluilkundgetung des Turn- und Snnrtrenes.

Mein Führert

Der Jubelschrei der Zehntausende, der Ihnen
bei Ihrer Ankunft in Vreslau, der Gauhauptstasdt
S.chlesiens, entgegenbrauste, hat in den donnernden
Heilmer sder hie-r versammelten Hunderttausende-ji«

seine gewaltigste Steigerung erfahren. Wenn das
Her-z des Velles spricht, um echte unvergängliche

Gefühle im freudigen Jubelstuirm zum Ausdruck

szu bringen, ist es nicht schwer, sdas rechte Begrü-
szungswort zu finden, weil es schlicht und einfach
sein kenn, wie Idas natürliche Empfinden unserer

« Nation. Dem nnviichsigen Aus-brach der Freude,
_—— nnd hier jubelt mit Vreslau ganz Schlesiem
spricht mit den Hunderttausenden das Gesamt-
deutschtum der Welt, —- werde sich als Gauleiter
und Oberpräsident dieses stolzen Grenzgaues ge-
recht, indem ich als der Mund der Vielen {Guten
zurufe: vMein Führer, seien Sie nns herzlich-
willkonrmen!« '

Deutsches Turnen und deutscher Sport haben
in den Mauern dieser herrlichen Stadt, die leben-
diges Zeugnis ablegt für deutsche Kultur aus ver-
gangenen Jahrhunderten, von deutschem Schöpfer-
willen in Gegenwart und Zukunft spricht, rund
250 000 aktive Angehörige des Neichsbundes für
Leibesübungen zusammen-geführt Diese gewaltige·

- Zahl ist nur ein Bruchteil jener Männer und
Musen die im Gesamtbund zusammengeschlossen

Aufgabe - dieses Bundes ist die spontlich.-tunæki-.
- sche Erziehung des deutschen Volkes. Auf der in
die Breite und Tiefe gehenden Arbeit des Reichs-
b·undes, die eine ständige Steigerung der Gesamt-
leistung erstrebt, bauen iene stolzen Sonder- und
Spitzenleistungen auf, die dem deutschen Volk in der
ganzen Welt auf dem Gebiete des Turnens und des
Spottes Erfolg bescheren Aus dieser Arbeit sind
jene Triumphe errungen worden, die den deutschen
Wettkämpfen auf Grund ihrer hervorragenden Lei-
stungen zufielen

Wenn unser junges Deutschl-and in den letzten
Jahren in steigendemMaß auf sportlerischem und
tumerischem Gebiet Erfolge an seine Fahne lheften
konnte, dkann entscheidend auf Grund des gewal-
tigen Wandelns ‚De: dsurch den Machtantritt des
Nationalssozialismus im Reich herbeigeführt wurde.

« Mein Führerl Dieser Gesamtwandel ist und
bleibt für alle Zeiten Ihr Werkl Mag die Welt
zu Ihnen und Ihrem Werk stehen wie sie will,
die Geschichte wird und muß einmal in ihrem
Urteil gerechter fein. Entscheidender ist jedsoch die
Tatsache, daß unser ganzes Volk im großen deut-
schen Vaterland und darüber hin-aus alles Deutsch-
tum der Welt Ihnen in grenzenloser Liebe anhängt
und in der nationalsozialistischen Idee die ideelle
Kraft gefunden hat, dsas Ringen um die Behaup-

. tung des eigenen Volkstums erfolgreich zu gestalten.
Das nationalsdzialistische Deutschland hat die gei-

stige Grundlage geschaffen, auf der alle organi-
satorische Arbeit möglich wurde, die das Zusammen-
fügen der deutschen Kräftegewährleistet.. Vor Ihnen
präsentiert sich die Kraft eines groß-en Werkes, die
das Ergebnis der unermüdlichen Arbeit jenes Man-
nes ist, dem Sie, mein Führer, vor Jahren den
Austrag erteilten, die deutschen Durner und Sport-
ler ‚in nationialsozialistischem Geiste zu einer großen
Einheit zusammenzufügen Für die Arbeit des
Neichsspdrtführers Vg. Dschammer und Osten spricht
dieser Tag und sprechen die underttiausende deut-
scher Leibestüchtigen, die n, mein Führer,
zujubeln
Hand in Hand mit der Parteiz Ihren Gliederun-

gsen und Formationen geht die Arbeit des Reich-s-
bundes für Leibesübungen, in der sich jene große
deutsche Sportgemeinde repräsentiert, die berufen
ist, eine körperliche Schulungs- und Bildungsaufs
gabe von völkisch höchstem Wert zu leisten. Der
Reichsbund für Leibesübstmgen ist unsagbar stolz
auf diese Stunde, da Sie, , des Volkes Führer-,
durch Ihre Anwesenheit das Fest krönen und dieser
Stolz wandelt si bei den Hunderttausenden zu-
gleich in den Wsi len um, fürderhin noch mehr zu
leisten, weil eine Anerkennung der geleisteten Ar-
kseit an diesem Tage weiterhin sichtbar geworden
·t.,
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Mein Führer! Vor Jahresfrist weilten Sie in
den Mauern dieser Stadt aus Anlaß des Deutschen
Sangersestes Wir waren Zeugen jenes unerhörten
Bekenntnisses völkischer Zusamnrengehsörigkeit, das
nicht befohlen ist, sondern aus dem Volk und den
Herzen der Menschen hervorbricht Dies Gemein-
schaft alles Dseutschtums dieser Erde ist nicht eine
Sache des Wortes oder der Theorie, sie ist Aus-·
druck eines unvierfälschten Gefühl-s und Erkennens
und der daraus resultierenden unermüdlichen Kraft,
die alle Deutschen der Welt in die Lage versetzt,
jede Gefahr zu überdauern

Es ist schwer zu sagen, ob die Stunden vvn heute
und die Tage dieser Woche jene Tage und Stunden
zu überbieten vermögen, die sich vor Jahresfrist
in Breslau abspieltsen Eines kann aber mit Recht
gesagt werden: Die leidenschaftliche Liebe aller Deu-
sschen zum angestammten Volk und zu dem wann, .
der die Bierkörperung des jungen deutschen Volkes
ist, ist- heute genau sv gewaltig wie damals und
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spricht heute wie in Zukunft die gleiche Sprache,
die der Ausdruck unwandelbar-er Treue und zugleich
höchster Entschlossenheit ist. Das Deutschtum der
Erde hat sich- gefunden und präsentiert sich im
Fest der Deutschen zum zweiten Male vor ihnen.

_ Ganz Schlesien —- und Breslau im besonderen —-
ist unsagbar stolz darauf, daß auch dieses zweite
große Fest des Deutsehtums der Erde tin »den
Mauer-n der Gauhauptstadt des Grenzgaues Schle-
sien stattfindet Ich will es sein glücklich-es Ohmen
heißen und wage zugleich die vafnung der Milli-
onen Schlesieus auszusprechen Breslau möge be-
rufen sein, alle großen Feste des deutschen Volks-
tums Ider Erde in seinen Mauern zu erleben

Dass deutsche Vorkstum der Erde grüßt reim Feste
des Friedens, der Kraft .und des völkischen Be-
kenntnisses seinen größten Sohn Adolf Hitlerl

das- handmerli des Kreises Bunzlau.
Von N ·-e i n h o ld K r a u se , Geschäftsführer der Kreishandwerterschast Bunzlau.

Der geographische Kreis ist fast ein geschlossen-es
Ganzes, in welchem die Kreisstadt in der südlichen
Kreishälfte gelegen ist. Da im Kreise nur noch eine
Stadt. Nsaumburg a. Ouseis, vorhanden ist und diese
ebenfalls im süblichen Kreisteil liegt, und da in
den Städten das Handwerk meist stärker vertreten
ist, als in den Dörfern, ballt sich naturgemäß das
Handwerk in der Südhälfte des Kreises zusammen.
In den Städten ist das Verhältnis der Betriebe

« ur Einwohnerzahl ein umgekehrtes, indem nämlich
·- unzlau mit rund 20-000 Einwohnern 2,6 °/o Hand-
werksbetriebe aufweist, Raumburg a. Ou. als Stadt
mit " 1893 Einwohnern und .99 Betrieben 5,2%,
also genau den doppelten Prozenskatz zeigt. .Diese
Gegensätze lassen sich vielleicht geschichtlich sowie
auch wirtschaftspolitisch begründen. Bunzlau, als
die ältere Stadt, hat eine schnelle-re und industrielle
Entwicklung durchgemacht, während qJ'Caumburg/Qu.
den Charakter der einstigen Handwerker- und ins-
besondere Töpserstadt beibehielt. Die Zahl der
handwerklichenTöpfereien ist in Nanmburg a.Ou.
mit 10 Betrieben sogar größer als die- Zahl der
Bunzlauer Betriebe, die nur 7 ausmachen. Trotz-
dem aber haben beide Orte den Ruf als Töpfer-
städte beibehalten und sich auch bei der Inter-
nationalen Handwerksausstellung für Erhaltung
dieses Ruf-es als-J,Stadt des guten Tones« erfolg-
reich eingesetzt "

Neben diesen beiden hervor-stehenden Punkten
fällt besonders auf, daß der gesamte südliche Kreis-
teil sehr dicht mit Handwerksbetrieben . besetzt ist.
Sogar eine Anzahl Dörfer überschreiten wesentlich
die Zahl von 50 Betrieben, während sich nach
Nordens drei parallel verlaufende cReihen von Dör-

-- fern ziehen und im übrigen zwischen diesen Nei-
-;".hen nur vereinzelte Niederlassungen vorhanden sind.
Auch hier liegen besondere Gründen vor, die ein-e
solche Besiedlung des Gebietes verursachten Der
Südkreis ist der wirtschaftlich bessere, während sich

nach Norden Wald und Heide ausbreiten Diese
ide wird von Oueis und Bober durchauert, sodaß

. eh altgesschsichtlichem Muster auch hier eine Bie-
siedlung der Flußufer stattfand-, die sich- sogar in
unserer handwerksgeschichtlichen Betrachtung diesen-.
ders ausprägt Die östliche Linie ist nicht so deutlich
ausgeprägt, die aber wohl durch- - die dort veri-
streuten Industriewerke, Eisenhsütten, bedingt ist.

Neben den nun allgemein ins Auge fallenden
Orten befinden sich sehr oft Niederlassung-en mit
sehr geringen Betriebszahlen. Trotzdem ist aber
auch verschiedentlich in die-sen Dörfern der Prozent-
satz vom Handwerk zur Einwohnerzahl verhältnis-
mäßig hoch. Es handelt sich hierbei vorwiegend um
abgeschslosssene Heidedörfer, die eine volle hand-
merkliche Besetzung verlangen. Abweichend hiervon
treten bei den diesen benachbarten Orten andere
Erscheinungen auf, die in einem Ort eine schein-

- bare Uebersetzung, in dem ander-en jedoch eine seh-r
geringe handwerkliche Besetzung zeigen. Die Städte
können hierbei trotz einer großen Zusammenballung
des Handwerks auf kleinem Raum nicht einmal
sio sehr die Umgebung beeinflussen. Diese ist trotz-
dem ebenfalls dicht besetzt. Als Beispiel läßt sich
aber das im Westen gelegene Tiefenfurt mit den
Aiachbarorten Mühlbock und Schnellenfurt an-
führen. Berwunderlich ist dabei, daß Mühlbocl bei
720 Einwohnern nur 3 Hiandwerksbetriebe und
Schnellenfurt bei 271 Einwohnern nur 1 Betrieb
besitzt. Tiefenfurt dagegen weist 42 Betriebe auf.
Dort liegt eine scheinbare Uebersetzung vor. Da
aber die beiden ander-en Orte als Hinterland gelten,
ist ein gewisser Ausgleich geschaffen, sodaß auch
diese Uebersetzung nur relativ zu werten ist. Eine
Ansehung von Handwerkern in Mühlbock oder auch
Schnellenfurt dürfte hier verfehlt sein und sich
für Tiefensurt unbedingt nachteilig auswirten, es
sei denn, daß dortige Handwerker nach diesen Orten
abwandern. Dies dürfte aber aus anderen Gründen
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Ein Vergleich verschiedener Prozentsätze gestaltet
sich ebenfalls zu einem in refseinten Gesamthild «
Der Koeisdurchschnitt li 3,5 9/0, indess selbst
die Stadt Bunzlnu no tülier diesem Satz« steht
Insgesnmst weisen 31 Orte mehr und 111 weniger
als 2,5 0/0 Betriebe sanf, während nnr 1 Ort enau
den Kreisdnrchschn innehgktnnd des ist Bism-
332115515 11515225 ich vonBunan gelegen-

r leich zu anderen Kreisen ist ieser Sag gering
Er iegt unter dem Beichsdurchschmtt rdtzdeni
müßt ein annndern aus anderem Gebiet sehr
vorsichtig geregelt werden, wenn diese Betriebe le-
benssähig sein sollen. Ein Vergleich mit anderen
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Bezirken ist auch stets ausschlußreich und kann
Fett-er als Grnndquge sür einesdrdwernde Ansehung
1211211.

Durch diese und noch weitgehendere Betrachtun-
gen ersah-ist auch die gesamte Arbeit eine 11521 die
täglich-en Fragen hinnusgehende Vertiefung Be-
schaffenheit des Kreises und Struktur des Hiands
weils formen sieh zu einein klaren Bilde. Geschicht-
lieh bedingte nnd integtsehnftliche Gründe der Ent-
stehung nnd Entwicklung treten deutlich hervor.

Wenn ein-eh diese Darstellung keinen Anspruch
auf Bollstandigkert 215251, wird sie trotzdem Anlasz
Zu weiteren Nachforschungen über innere Michichts
iche Zusammenhänge der Entwicklung bis zur ges-
enwärstigen Gestaltung des Kreisbildes 55215211.
Erst die Kenntnis der Vergangenheit macht die
Gestaan nnd Lienknng des Handwerks derSUB-
knnst möglich-—
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»So etwas gibt es nicht mehr!"
Am Bortasge der großen Abschlußkundgebung des

Deutschen Turn- und Sportfestes hatte Gauleiter
Wagner und Neichissportführer von Tschammer und
Osten sdie auswärtigen Ehren-gäste zu einem Früh-
stück nach Sibyllenort in das Wolfskvetschoam einer
Geiststätte die mit ihrer stilvollen Jnnenausstattung
zu den schönsten Schlesiens geh-ört, eingeladen Auch
hier in Sibyllenort zeigte es sich, wie begeisterungss
fähig »die Schilesier sind, wenn es gin ihre Gäste
zu empfangen Aus lder ganzen Umgebung war die
Bevölkerung zusammengekommen ,um die Ehr-en-
gäste zu begrüßen Besonderer Jubel galt immer
wieder dem Reichssportführer, Konrad Henlein und
Sehß-Inquart Im Berlaufe dieses kurzen Zu-
sammenseins dankte der Reichssportführer den
Männern in Schlesien die zum Gelingen des
Festes beigetragen haben Er betonte die so gast-
liche ,und herzliche Aufnahme in unserem schönen
Grenzgau Schilesien und gab seiner Freude darüber
Ausdruck, daß das Fest reibungslos seinen Ablauf
nehmen konnte, durch die vorbildliche Zusammen-
arbeiit mit Partei und Behörden Der Neichssports
führer schloß seine mit Beifall aufgenommenen
Ausführungen: »So etwas gibt es nicht mehrt«
Wenn wir heute rückschauen auf die zahlreichen
Ehren-gäste aus Partei und Staat, dann können die
Deilnehtner am Deutschen Turn- und Sportfest,
sowie die Schlesier stolz fein, daß soviel maß-
gebende Männer an dem Erlebnis dieser Tage teil-
nahmen Der Führer und Reichskanzler hat feinen
jährlichen Besuch abgestiattet Die Neichsminister
Dr. Frick, Dr. Goebbels, Dr. Lamm-ers und Ruft
waren anwesend. Ferner die Reichsleiter Dr. fiel),
Neichsführer SS Himmler, Neichsarbeitsführer
Hierl, Reichsstatthalter Sey anquart, Konrad Hen-
Bein, der Borsttzende der detendeutschen Partei
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und die zahlreichen Führer der auslandssdeutschen
Turnderbände wie Dr. Ulitz malen), Dr. Möller
(Nord-Schleswig), Dr .Bruckner (Rumänien), Dr.
Basch (Ungarn), Baron Taube (Estland) und Willi
Brandner (Sudetendeutschland).
Zum ersten Male konnte Schliesien auch zahl-

reiche Gauleiter aus anderen Gauen des großen
Deutschen Reiches in -Breslau begrüßen so die
Gauleiter Sauckeh Hosen Bohle, cR‘öber, Globots
schnigg, CRainer, Uiberreither, Wein-rich. Die
Neichsfranenführerin S-ch-oltz-·Klink war ebenfalls
mit ihnen Gaufrauenfchaftsleiterinnen in Breslan
zugegen und als Vertreter des Reichssjugendfühsrers
Baldur von Schirach war Stabsfühsner Hartinann
L-awterbiacher erschienen .

» Damit ist aber die Liste der Ehrengäste noch
lange nicht abgeschlossen Wir können uns heute
abschließend nur freuen daß alle führenden Per-
sönlichkeiten in solch starkem Maße an dem Ge-
schehen ‚in Breslau Anteil nahmen

ans-Immer im hinweist-. «
Zur Beseitigung von Jrrtümern wird in einem

Erlaß des Neichswintschiaftsministeriums klargestellt
daß Iugendliche nicht deswegen allgemein von der
Wahl eines Lehrberuses auszuschließen sind, weil
sie eine Hilfsschulvorbildung genossen haben Nach-
den bisherigen Erfahrungen sei in besonders ge-
lagerten Einzelfällen auch unter Hilfsschülern eine
ausreichende Beranlagung für Lehrberufe beobachtet
worden Dies sei der Sinn der Anordnung vom
Januar und nicht, daß Hilssschüler in ihrer Berufs-
eignung allgemein den Bolksschiülern gleichzustellen
seien- - . ‑ » "

s Idulltllei fiuus olme Juden.  - --
Hausbesitzer wünschen Freikiindbnrbeit

Die gesetzliche Organisation des deutschen Haus-
besitzes, der Aeichsbund der Haus- und Grund-be-
sitzen hat seit dem nationalsozialistischen Umbruch im
Hinblick auf ein kommendes nationalsozialistisches
Mietrecht eine ganz neue Grundhasltung von Ver-
mieter und Mieter zueinander gesondert, die natio-
nalsozialistische Hausgemeinschaft. In seinem Organ
,,Deutsche Woshnwirtschaft« stellt der Reichsbund fest,
daß diese Idee bereits zum beherrschenden Rechts-
prinzip des Verhältnisses zwischen Vermwter und

 

Mieter geworden ist und ihren Niederschlag im Pa- -
ragraphen 2 des Einheitsmietvertriages gefunden bat.
Der Reichstnd betont nun, daß eine Hausgemein-
fchaft, die sich auf das Gedankengut der Bewegung
gründet, mit jüdischen Hausgenossen unmoglsich ist.
Er vertritt die Forderung nach Einführung der Frei-
kündbarkeit jüdischer Mietverhältmsse auch von Ber-
mieterseite. Es könne nach Treu und Glauben unter
den veränderten Zeitanschauungen weder ansehen Ber-
mietern noch arischen Mitbewohnern eines Hauses
f

Baute-F Glischel,

zugemutet werben, noch länger gemeinsam mit jüdi-
chen Mietern unter einem Dach, d. . h. in einer Haus-
gemeinschaft, wohnen Dabei wird auf ein in diesen
Tagen vom Amtsgericht Nürnberg gesprochenes Ur-
teil verwiesen das schon unter Anwendung des
jetzigen Recht-s eine jüdische Familie zur Räumung
ihrer Wohnung in einem deutschen Hause verurteilte.
Der Bermieter war hier ein - gemeinnützig-es Woh-
nung-sunternehmen. Jn der Urteilsbegründung wird
erklärt, daß die Mieter als Juden nicht Volksgenos-
sen seien Daraus ergebe sich gerade für das gemein-
nützige Wohnungsunternehmen die Pflicht-, solange
noch eine größere Zahl deutscher Volksgenossen in
unzureichenden Vehausungen lebe, die Mietaushes 
bung zu betreiben Der Klageanspruch diene dem be-
grüßenswerten Ziel einer räumlichen Scheidung zwi-
schen Ariern und Aichtariern Der Reichstnd meint,
daß die gleichen Grundsätze auf den privaten Haus-
besitz zu übertragen seien Er ist der Ansicht, daß; sich
zahlreiche deutsche Gerichte in nächster Zeit mit ahn-
lichen Entscheidungen zu befassen hab-en werden

LSpezialbelrleb für Möbel-Felnlackierung

 

Breslau, Vinzenzst'raße 10 - format-ist's 65



19. 3ahrgang, Ar. 33

 

  

 

. .

W u .
—-
m
—
III-—
—

o am
‚ —

Auonmue Antrage-i u. man von Nichtbezieberu toten
nicht beantwortet. Rüchporto ist fürsorglich beizufügen

L Anfragen nur an die Verlagsgenosfenfchaft.

 

 
 

1320. Tieichanlage.
F r a g e : Im vorigen Iahr habe ich mir von einem

Fachmann auf meinem Grundstück einen kleinen Deich-
ca. 20 Qua‘D-ratmeter groß, her-richten lassen Beim
Bau des Deiches ist der Unternehmer auf lehmigen
Boden gestoßen Damit das Wasser auch hält, ift der
Teich, der in der Mitte ca. 1,20 m tief ist, mit Lehm
uerklebt und geglättet worden Hierdurch ist das Was-
ser nun unklar und gelblich. Die eingesetzten Fische,
Frösche und Pflanzen halten sich zwar, doch ftört
dieses gelbe und unklar-e ·Wafser den Anblick. Gibt es
irgend welche Mittel, die für Pflanzen und Tiere un-
·fchädlich sin!d,, um das Wasser zu klären? Auf den
Grund habe ich schon Kies geschüttet und auch meh-
reve hundert Schnecken eingesetzt, eine Besserung ist
aber nicht zu verzeichnen Das Bassin hat dauernd
frischen Zufluß von klarem Wasser (ca. 500 Liter in
24 Stunden). « _

Mir wurde gesagt, daß die Fische und Frösche im
Winter, wenn sich eine Eisschiicht bildet, ersticken Wie
kann ich dies verhindern? Im vergangenen Winter
hatte ich im Bassin noch keine Fische, habe aber
wiederholt Löcher gehack-t, die aber innerhalb einer
Stunde wieder zugefroren waren Die Eisschicht hatt-e
einen Durchmesser bis 20 Zentimeter.

E. N. in H. Bez. Liegn

 

Antwort: Die Konstruktion von kleinen Teich-
anslagen in Gärten geht von der Voraussetzung aus,
einen möglichst dichten Untergrund zu schaffen Wenn
auch Lehm diese Forderung erfüllt, so besteht doch im-
merhin die Gefahr, da sich von dem aufgebrachten
Lehmschlag feinste Sei chen ablösen und durch die
dauernde Wasserbewegung von Zufluß und Fische-n
in Schwebe gehalten werden Es ist auch möglich, daß
der Lehm eisenhaltig ist, sodaß Die- Gelbfärbung des
Wassers durch feinste Eisenteilschen hervorgeruer wird.
Dies zu entscheiden ist aus der Ferne unmöglich. Im
allgemeinen benutzt man, wenn man nicht zu anderen
Konstruktionen übergehen will, Ton als Dichtungs-
material. Hierbei muß man aber dar-auf achten, wirk-
lich guten, fetten Ton zu bekommen der keinen
Kies oder Sand enthält. Nach Ihrer Schilderung hat
das Becken eine erhebliche Tiefe von 1,20 m bei 20 m2
Grundfläche. Daraus ergeben sich erhebliche Nei-
gungswinkel der Böschungen Wenn Sie auch zur Ab-
hilfe gegen das Aufwirbeln feinster Deilchen die aus
»dem Lehm stammen Kies auf den Grund geschüttet
haben so müßte. sich diese Maßnahme auch auf die
Böschungsränder erstrecken Bei einer Tondichtung
sieht die Konstruktion etwa so aus, daß zuerst eine
Unterlage von 15 cm Ton aufgebracht wird. worauf
als Abdecksichicht 8——10 cm Sand kommen über den
zum Schluß noch einmal 8 bis -10 cm Kies aufgebracht
werden Durch diese Besandung und Bekiesung ent-
steht eine Art Filter..Wesentliche Wasserbewegungen
treten nicht mehr bis an die- Dichtungsmasse heran.
Das Wasser hat Gel-egenheit,, sich zu klären Die von
Ihnen eingebrachten Schne n vermögen eine vom
Lehm herrührende Unklarheit des Wassers nicht zu
beseitigen Sie werden nur zur Bekämpfung von
Algenbefall angesetzt. Ein ,Mittel, das Wasser von
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feinsten Schweveteilchen aus dem Lehm herrührend, zu
klären, gibt es nicht. Es wäre Denn, daß das Wasser
Gelegenheit hat, völlig zu ruhen, wobei sich diese
Schwebeteilchen abzusetzen vermögen In Ihrem Fall
ist dies aber wegen der Frischwasserzuführung und
der Fischabsetzung nicht möglich. Sie müssen deshalb
an eine grundsätzliche Abänderung des Beckens den-
ken, gegebenenfaslsls unter Verwendung eines ander-en
Dichtungsmittels als bisher. Hierfür kommt entweder
Zement oder Dachpappe in Frage. Ein-e ins einzeln-e
gehende Auskunft würden wir aber erst dann erteilen

- wenn Sie sich grundsätzlich für ein-en Neubau ent-
schließen würden »

Die Fische und Frösche kommen im Winter bei Aus-
bildung von länger anhaltenden Eis-decken in Gefahr
zu ersticken, da der Sauerstoffgehalt wegen der Bege-
tationsruhe Der Wasserpflanzen sehr stark herabsinkt.
iDas Wasser nimmt dann nur an der Oberfläche Lust
auf. Das einfachste runter, im Winter Luftlöcher
offenzuhalten besteht Darin,- daß man an mehreren
Stellen Löcher schlägt und durch Hineinstecken von
Strohbüscheln immer Luft ans Wasser komm-en läßt.
Natürlich muß dafür Sorge getragen werden, daß
man jeden Tag 1 bis 2 mal ans Becken geht und
durch Bewegen der Strohwische das (Einfrieren ver-
hütet. Es ist besser diesen Weg zu geh-en als die
Fische in eine-m Becken ins Haus zu nehmen, wobei
vorausgesetzt wird, daß es fich- um hiesige Arten
handelt « - , · - «;-...PI·

1321. Kraftwagen-Einstellräume.

F ra ge: Ich beabsichtige, mir eine Autoigarage
selbst zu bauen und zwar aus Den, bekannten Leicht-
biauplatten,. welche angeblich feuerfest sein sollen Es
ist mir nun nicht bekannt, ob ich den Rahmen für die
Garage aus Holz herstellen kann oder ob dieser aus
Eisen fein muß. Ich bitte um nähereMitteilung über
alles. " . A. L. in L.· “Bes. 9€.

Antwort: Kraftwagenstände (Garagen) auch
kleinsten Ausmaßes unterliegen der bsaupolizeilichen
Genehmigung. Der mit der erforderlichen Bauzeich-
nung und einem Lageplan (beide in doppelter Aus-
fertigung) belegte Antrag auf Genehmigung zurErs
richtung eines Kraftwagenststcndes, ist der Ortspolizei-
behörde einzureichen Die Prüfung des Antrages er-
folgt auf Grund der Bestimmungen der einschlägigen
Bauordnung in der Hauptsache mit Bezug auf die
Möglichkeit der Errichtung im Hinblick auf Diener:
fügbsare Grundstücksfläche, den Abstand von der Nach-
bargrenze und von den Gebäuden auf demselben
Grundstück. Außerdem erfolgt die Prüfung nach der
Polizeiverordnung betreffend die Einstellung von
Kraftsahrzeugen Da es sich in Ihrem Falle nur um
einen Einst-ellraum klein-en Ausmaßes handeln Dürfte,
wird zweifellos die Ortspolizeibehörde jede nach den
Verhältnissen vertretbare Erleichterung von den letz-
teren Vorschriften zulassen Dies auch aus dem Grun-
De, weil den Behörden besonders aufgegeben worden
ist, die Aufwendungen für die Kraftfahrzeughasltung
von entbehrlichen Kosten zu entlasten und bei der
Prüfung der Anträge nicht etwa kleinlich zu verfah-
ren, soweit durch die Anlage des Kraftwagenstandes
die allgemeine Sicherheit nicht beeinträchtigt wird.
Demzufolge ist nicht daran zu zweifeln daß im

vorliegenden Falle die Genehmigung zur Errichtung
eines Einftellraumes in Holzhauweise erteilt wird.
Hierbei genügt für die Außenflächen Holzv-erkl-eidung,
die« je nach Lage und Einsicht vonöffentlichen Wegen
in Stülpschalung aus« rauhen Brettern oder mit ge-
hobelter Verbretterung ausgeführt werden kann Die
inneren Wände und die Decke müssen jedoch auf
einem dauerhaften Putzträger geputzt werden Hierzu
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eignen sich besonders gut wegen ihrer Wärmehaltung
die aus getraut-irr Holzwosllse mit Zementbiudnng her-
gestellten Leithbaunliattsen, die jedoch nicht feuerfesst
sind und es im übrigen auch gar nicht szu sein brau-
chin. Wir glauben nicht, daß es Ihnen gelingen warb, «
den Einstellrauni in vorschriftsmäßiger Ausführung-
slglkft herzustellen imd wir können Ihnen nur« empfeh-

- den Auftrag hier-zu einem bewährten-» Bau-ges-
schäst zu erteilten

1322. Steht-finster auf Mem

SFr a ge :l Die Baupolizei verlangt don- mit, daß
der fahrbare Teil meines Hofes und- Die Fläche um
den Brunnen mit Hartpflaster befestigt wird-.1Muß ich
dreier Auffurderung nachkommens Wenn- ja, muß—
hierfur »eines Zeichnung eingereicht werben ?«’ An wen
wende ich-— mach: wewn Ausführung-? Es stehen- mir
ubriggausi hieer keimt Mittel zur Verfügung, sodaß
Ich. Guld- auisnehmn müßte, das sich nicht verzinst.
Hat die Behörde« flucht hin Rücksicht zu nehmen?“

R. T; in O-. “Bes, O"S..-.

lu«21·.n.tj.·m.o er: Die Forderung der Ortspolizeibehörde
stutzt sich auf § 30 Absatz 3-. der Polizeiberordnusngk
betrefzsend die Bie- und Entwässernngsanlagen der«
Grundstücke vosm U. 1. 33., Diese Bestimmung be-
sagt-» daß.» befahrbare Höfe. mit Hairtpslafter zu bez -'
festigen sind. Wenn Sie also Weiterungsesnz, wie
Zwangsmaßnahmen und dergl., vermeiden w-ollen,"
wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als der
Forderung der Ortspolizeibehörde zu entsprechen, da·
eine Beschwerde gegen die Ihnen gemachte Auflage .-
wertlsos ist Sie können- aber vorher-— den s Versuch
unternehmen, eins Gesnch ums Fristgewåhtrnng aus-viels-. .
leicht-. In Jahr der .Be«hi3rde vorzulegen undt dies.,- swenns
mwglichz damit begründen, ;daß. der Verkehr im Hofd

- might derart groß ist;. daß-; sich:l die Befestigung-. mit
Hanwflaster erforderlich zeigt, sdadiex vorhandene Hof-« ·-
bexsekstigung bisher zsu keinerlei Uebselständen geführt-
hat. Sollte das Gesuch abschlügig beschieden werden·,»- «
so- haben: Sie- wenigstensT noch-etwas Zeit dadurchss ge-» «

-- w-onnen, daß-. die Bearbeitung- «des Antrag-est während
der jedes- Vorgehen- gegen Sir: rusht,. einige-: Zeit--
dauert-. Vielleicht . erweichen Sie gan aus- diestex Weisu-
wann sieh die Erledigxukngkxjhres Antrages- bsisikiitd"-dens. «
Herbst h"i-n3i’eht,. daßis Sizii-in Erwartung der- jahveszeits «"
lith bedingten Witterungsmibildem die: -für··" dies Aus-·-
fubrimgx derartiger Arbeiten ungünstig» find-, bis- zum-
nächsten Frühjahr Frist-?- erhalten müssen. Wir- raten.
Ihnen aber unter allenk Umständen ab;- das- Gesuch
um Fristgeswührung etmaz. mit-Mangel-) anMittesl au.
bestünden- da erfahrungsgemüsz dir Ortspolizeibe-
hörte; diesen- Ginwand nicht« gelten lüßtk .

Was die Wiestigtmg . um«-· den Brunnen anbetrffft,
so«· ist dies-He "auf, ich-rund Der Bestimmungen in- §.«. 54T«
Absatz-, It- dier gleichen Polizeiverordnung gefordert; »
Sh)!" braucht aber-nur« nachsgekomrnen zu werdenzswenn p
der Brunnen noch der- Trinkswais-Ferner-forgung7 des-
Grundstücks dient-. · ’
Die onspouzeröihwsfi verlangt für die Hornes-esti-

gung keines -- eichnung. Gss empfiehlt- {ich jedoch mit -
dem- sachbiearx sitendeaneiamten ., der Baupolizeix den.l
Verlauf-« Der. beabsichtigten-— ·— Pflasterungx festzulegen; .·

damit-: nicht etwa über den Umfang dess« befahrbaren «··,
Falles des Hofes Meinungsderschiedenheitens aufkom-
men-. Für den nichtbefahrbaren Geil- des Hofes- wird
ztvviifellos eine leichte Befestigungsart ausreichen-. Doch -
ists auch hierüer vorher eine Klärung herbeizuführen

Als- Hartpflaster wird von der· Ortspolizeibehörde
nur GoanitkKopspflwster mindestens in sogenannter
33 Klasse oder Kleinpflaster angesehen-· werden-. Bei

Wrem- ist aber ZU beadyt’eu, daß·i-diefes. einen Unter-—-

YSchicfietts Handwerk-i

. Vermögens unterhalten- Baum » ·
spruch ‚auf; jWohnung- Lebensmittel und auf am
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beton erfordert Wir empfehlen Ihnen, sich über die
zwseikmüßigste und wirtschaftlich günstigste Art der
Hofbefiestigrung vokn«« einein "Steins-etz-«Unternehmen de-
raten zu- lasijesn und von ihm eine-n- für Sie koste-missen
und vunderbind·lichen Kostenanschlag anzufordern An-
fnhriften von Steinfetzgefchüften sei-sehen Sie aus dem
dein amtlichen Fernfdrerhbuch ange liederteii Hem-
den-, Gewerbe-· und Vier;ttis-Verzei wie. « Vi-

1323. Berfsorgnngsanspriiche der Witwe des Bauern.

F ra ge: Eine Frau hat einenLandwirt geheiratet,
defer Hof Erbhsof warm; au Größe- beträgt 65 Mor-
gen. Am« 15.«-4. 1936? starb- der Mann-. Die Frau- war
die 2 Gattin und aus der ersten Ehe stammen vier
Mädchen- und ein So n. Der . Sohn hat den Erbihof
und die- zweite Frau at dort zwei Jahre gearbeitet
Auf die Forderung am den Stiessohn, etwas «au Hahnv
ten-, wies dieser feine Stiefmutter an das Gericht und
wurden don- dem Gericht 15,——- man. monatlich ge-
schrieben- für: Lohn Das Geld wurde erst am 1.. 1.
1938: monatlisch gezahlt. Als die Frau es; für die
übrige vorhergehende Zeit forderte, verwies sie dekl-
Stiefsohkn wiederum san das Gericht-z fSlftxie ist nun die
Rechtslang Kann die Stiefmutter für die- biisheri j·e
Zeit den “Betrag. fbrberu? Am U. 7. ·«1938 hat ise
nun --d.en- Erb- -·-»of·,·vser«lassen«,- weil-. darf Zustand des »u-
sanmienleben __ mischt- mehr erträglich war und one
Knecht-. gearbeitet wurde.. War die Frau über um
verpflichtet, froh des Auszugies und der freien » h-
nung und monatslisch _15 —- RM. mitzuarbeiten? Wenn
diese Frau nun den Hof vertassen hat, verfallen da· ‚
alles- ihre Rechte-;- {Sie Kreisbauernschaft soll - gesagt
haben-, daß-; die- grau verpflichtet fei, solange sie ge-
sund-s- istz Idem Ersdhof behilflich zu fein, stimmt dass
Was-s ist die nüchsthssherec Instanz nach der Kreis-·

.. bauernschaftz wo «- sich die Fraåtk hinwenden fault?
D- sin- G.‑ Bez. Liegn

An t w o r t : Der überlsebien-dse Ehegatte des Bauern
kann, wenn. er pflichtteilsberechtigt istA und er auf alle
ihm ' gegen den. Nachlaß zustehenden Ansprüche ver-
zichtet-, von— dem . Anerbejn lebenslänglich den in sol-
chen- Berhültnisssgens üblichen- “unterhalt a uf‘. 'b e m
H so fe- verlangen, ,-s«sow«’eit er: ich nicht aus eigenem

er Altenteilerx hat An-

Taschengetdx In ;den einzelnen- Gegenden hseftehekt
hierüber- ""bkestimmte« Gebrüuche, nach denen it- ARE
und Msasz,« der Ansprüche im einzelnen ruht] .. Bei-s
Streitigkeiten-i trifft-H nicht der Kreisbauexnführer,. son-
dern dnsz Anerbsengerirhxt die erforderliche _. Regelung

s unter billiger- ·- Berücksichstigung der Verhältnisse der
Beteiligten« so, ‚hat; der Hof-· bei Kräften bleibt Das

· · Anerbengerirht ·, kann das Wrsorgungsvecht aufheben
« oder- einschränkeTLI wem-it der Bersorsgungsberschttske
anderweit-— gesichert « ist old-er wenn-·« dem ‘üserpft't’chbeteu1

« die-« Leistung nicht« wes-r fFugemutet « werden kann-, ins-
besondere wenn sxiex ie? Kräfte des Hofes übersteigt
Das- Anerbiengkericht 't‘ gehalten, in « all-en geeigneten
Fällen-.- ·zu·nächzists den rsuch einer gütlichen Eintgung
zur mache-n- .- .. « . _
Eine angemessewr Arbeitshilfe auf dem Hofe mag

wohls bei betanspruscljter Heimatz uflucht,« ni Ch t je d o
von- der AltentseilsdereZtigken geleistet werben. unad-
hängig ba'obn; obl· . da j ltewtetlsrecht auf Bei-trag
oder aus« Gesetzbsruhtt · Inwieweit nun für die vom
Altenteilerx geleistete Ar Hei-i ein besonderer Lohn ge-
fordert werdens dann-, kommt auf die Abmachungen
und die-« näheren-— Umstände an. Im allgemeinen wird
man wohls annehmen-» aufs, wenn der Altenteiler Hilfe
leistet, er dafür neben dein Auszugsleiftungen keinen
besonderen Lohn fordern will, wofern er die Arbeit-s-
leistungs nicht ausdrücklich von einem besonderen Ent-
gelt abhängig gemacht hatt-«- «
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Gleichfalls auf die näheren Umstände wird es an-
kommen zur· Prüfung der rage, ob, nachdem die
Altenteilerin am‘ 17. 7. 193 Den Hof verlassen hat.
die Altenteilsleistungen auch außerhalb des Hofes zu
gewähren sind oder für sie Schadenersatz geleistet wer-
den muß. Die Altenteilserin mugz nachweisen können.
daß durch Verschulden des Aner en oder seiner Ange-
hörigen eine der-artige Feindschaft oder Zerrüttung
zwischen den Beteiligten eingetreten ist, daß ihr ein
Rmeiner-herbIeiben auf »dem Hofe nicht« zugemutet wer-»
den kann. . _ _

Zweckmäßig wendet sich die Frau mit ihren Be-
schwerden an den Vorsitzenden des· zuständigen An-—
erben-gerichts.
uIm Beichsnährstand steht über dem Kreisbauern-.
fuhrer der· Landesbsauernführer der Landesdauernschafts
Schlesien in Breslau, Miatthiasplsatz 5.. Fg.»

13221. Wer ist ländlicher Handwerker-?

- Frage: Aus die Verordnung vom·7". 7. 38 zur
Förderun Der Landbevölkerung, Ehestandsgeschenke
und Einrichtung-sd-arlehn für Land- und Forstwirt-
sch«aft,- sowie ländliche Handwerker nehme ich Bezug-
und bitte um Auskunft, ob Fleis er oder Tischler,
welche schon längere Jahre als Gese le auf dem Lande
tätig sind und sich als solche eine selbständige Existenz-
als Lsandfleischer oder Landtischler suchen wollen, als
ländliche Handwerker betrachtet werden und den An-
spruch auf Ehestandsgeschenke und Einrichtungsdar-
lehen besitzen? E. '

Antwort : Die Verordnung zur Förderung der
Landbevälkerung vom 7. 7.· 1938 bringt für all-e in
der Landwirtschaft tätigen Personen und ländlichen
Handwerker gewisse Erleichterung-en für die Abzah-
lung- und Verzinsung von-, Ehestansdisdarlehen und
den Bezug der sogenannten Einrichtungsdarlehen, die
neben dem Ehestandssdsarlehengewährt werden kön-
neu. Die genannte Verordnung- spricht allgemein von
,,liändlichen Hand-werkern«, ohne den Kreis der Be- .
zugsberechtigten im einzelnen abzugrenzen. Bei die-
ser Wortfassung ergeben sich berechtigt-e Zweifel, ob
auch lauf dem Lande tätige Gesellen, die später dort -
eine eigene Existenz gründen wollen, unter die Ver-
"günstigten der genannten Verordnung falten; Aus-
führungsbestimmungen, die in- dieser Hinsicht rest-
losse Klarheit schaffen könnten, sind nicht ergangen.
Soweit frühere gesetzliche Vorschriften den gleichen
Begriff verwenideten, wurden nach der Praxis der
Finanzämter in den Kreis der ,,l-ändliche·n Hand-.
werter“ nicht nur die selbständigen Meister einbezos
gen, sondern auch händwerkliche-Lohnempfäng«er, also-
auch Gesellen. Voraussetzng für die Gewährung von
Vergünstigungen war ieDbeh, daß in diesem Falle der-«-
betreffen-de Antragsteller in einem Handwerksbetrieb
irgendwelche für die landwirtschaftliche Produktion-
wichtige Arbeiten verrichtete, z. B. Schmiede-, Tisch-
ler- oder Stellinacherarbeiten Als nichtlsändliche Hand-
werker wurden demnach z. B. Bäcker und Fleischer
behandelt, deren Handwerksbetrieb nicht unmittelbar
der ländlichen Gütererzeugungdient Falls nicht in
nächster Zeit Ausführungsbestimmungen eine andere
Regelung bringen, dürfte es bei der bisherigen Hand-
habung bleiben. Ein Tischlergeselle, nicht aber ein
Bäcker- und Fleischergeselle würde die Pergünstigung
der genannten Verordnung erhalten«
Im übrigen enthält die Verordnung über die För-

derung der Landbsevölkerung folgende Bestimmungen-
.,Dilgungsbeträge von Ehestandsdarlehen wer-
den Angehörigen der Landbevölkerung, wenn einer
der Ehegatten vor der Eheschließung mindestens
5 Jahre in der Land- oder Forstwirtschaft oder als
ländlicher Handwerker tätig war. auf Antrag solange
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zinsslos gestundet, als-mindestens einer der Ehegiatten
in den angeführten Berusen tätig wars Die Stundung
erfolgt jedoch längstens aus die Dauer von 10. Jahren.
Weisen die (Ehegatten nach, daß eine-r von ihnenwähs
rend dieser 10jährigsen Stundungsfrist ununterbrochen
in den angegebenen Beruer tätig· gewesen « ist, so
wird das Ehestandsdarlehen oder der gestundete Rest
erlassen. Neben dem Ehestandsdarlehen können die
genannten Personen, also auch ländliche Handwerk-en
auch noch ein sogenanntes Einrichtungsdars
le h n- erhalten, wenn einer der Ehegatten in den
letzten 5 Jahren in der Land- und Forstwirtschaft oder
als ländlicher Handwerker tätig gewesen ist und · wei-
terhin tätig zu sein beabsichtigt Das Darlehekn beträgt
800 BM., wenn beide Ehegatten in dein angegebe-
nen Berufe 5 Jahre tätig ' waren, sonst 400,——— man.
Das Dsarlehen ist unverzinslich. Nach weiterer Jojähs
riger Tätigkeit bei-der (Ehegatten in dem Beruferhals
ten diese 500,-— BM. erlassen, für jedes weitere
Jahr wird ein Betrag von 100,-—-« am. in Abzug e-
bracht. Bei der weiteren Tätigkeit nur eines E i-
giatten nach der Eheschließung sind die Erlaßbettäge
entsprechend geringer. Nach Aufgabe der landwirt-
schaftlichen oder band-merklichen Tätigkeit durch- bei-de
Ehegatten muß der Darlehnsrest mit 3-« Prozent mo-
natlich getilgt werben. Außerdem- besteht · die Mög-
lichkeit, daß Angehörige Edser im vorstehenden er-
wähnten Berufe einen nicht rückzahlbaren E inr i ch-
tungisz usch uß erhalten. Der Zuschuß beträgt
400,-— AM» wenn beide (Ehegatten in den letzten
5 Jahren ununterbrochen als Liandarbeister oder länd-
licher Handwerker tätig gewesen sind-« »200-—— BM.,
wenn einer der (Ehegatten tätig war. Für-jede wei-
teren 5 Jahre ununterbrochener Tätigkeit-» gibt es
weitere 400,— AM» bezw. 200,4— arm. Einrichtungss
darlehen und Einrichtungszuschüsse werden · in Bar-
gelid gegeben.

1325. Arbeitslosenversicherng des Lehrlinng
—Frage: Wer ist bei einem Lehrling verpflichtet

die Arbeitslossenbeiträge im dritten Jahre zu zahlen,
der Lehrherr oder der gesetzliche Vertreter des »Lehr-»
lings? Der Lehrling erhält während der Lehrzeit
außer der halben Kost weiter nichts. Von dem Kran-
kenkassenbeitrsage zahlt der Liehrherrtein Drittel, Der
gesetzliche Vertreter des Lehrlings zwei Drittel-. Jch
bin der Meinung, der Lehrherr muß den ganzen Ar-
beitslosenbeitrsag selbst begabten. Stimmt das?

- « I. M. in L. ÆOS.

- Antwo rt: Gemäß-§ 143 des Arbeitslosenversiche-
rungsgesetzes sind zwar die Beiträge «. zu dieser-Ver-
sicherung halb, und halb zu- tragen. Dem Versiche-
rungsträgergegenüber ist jedoch der Arbeitgeber zah-
lungsspflichtig Er muß also zunächst den gesamten
gBeriieherungßbeitrag legen. Ob er im Jnnenoerhälts
nis den entsprechendenTeil wieder ersetzt bekommt,l
ist feine Angelegenheit Bei der Jnvalidenversiches
rung ist ja ausdrücklich bestimmt, daß für Lehrlinge
der Unternehmer den vollen Beitrag zu zahlen hat.
Bei der Arbeitslosenversicherung ist das nicht« aus«
drücklich gesagt, wird aber praktisch genauso gehand-
habt “werben. ' .

1326. Schwestern als Kunden .
· . Frage: Jch habe am 27. 10. 1937 einer Dame für
ihr Kind eine-n Wintermantel gearbeitet. Bei der An-
probe sagte ich der Hausangestellten, die das Kind
begleitete, es wäre mir lieber, Die Dame wäre selbst
ge ommen, um i re Wünsche zu äußern» Jch habe
nach belstem Gewissen das Mäntelchen sertiggemacht
und ge iefert. Am 8. 1. 1938 war die Dame mit
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ihrer Schwester (die· einen Seidenmantel von mir an-
gefertigt. bekam) bei mir und sagte mir, der Kinder-
mantel ijst zu eng. Ich ersuchte die Dame, sie möchte
‚mich doch das Mäntelchen ändern lassen, ich mache
es·...sofort. Darauf sagte die Dame, sie-schickt mir das
Kind und den Mantel in den nächsten Tagen zum
Aendern. Ich habe unterdessen fünfmal sum Den
Mantel geschickt, stets vergebens, denn die Dame sagt,
Ietzt braucht das Kind den Mantel, aber spät-er, wenn
es warm ist, kann ich ihn ändern. Ietzt habe ich wie-s-
der um den Mantel geschickt, da sagte die— Dame,
sie hat einen Kinderschneider gefragt, der sa te, der
Mantel ist total verschnitten und läßtsich nicht mehr
andern. Nun habe ich, wie vor erwähnt, der Schwester
der Dame einen Seidenmantel gemacht. Der Preis
war 28,—- .RM. Die Dame sagte mir, das Geld gebe
ich meiner Schwester, die wird es mir bezahlen. Ie tzt
sagte »die Dame von dem Kindermantel, ich bezahile
das Geld- vosn meiner Schwester nicht, Da Der Kinder-
mantel ganz verschnitten ist.

Was soll ich machen, um den Mantel zum Aendern
zu bekommen ; denn total verschnitten kann er nicht
fern, sonst hätte das Kind· ihn nicht den ganzen Win-
ter tragen können, um endlich zu meinem Gelde für
den - Seidenmantel zu kommen. Der Kindermantel
selbst wurde gleich in Gegenrechnung mit Zsahnersa
bezahlt. -.,- - F. P. in B. Bez. Bres.

Antwo rti Da Sie Ihren Werklohn für die Her-
stellung des Kindermantels bereits in Naturalleistuns
gen (Zahnarbeiten) erhalten haben, sind Sie wegen
der Forderung aus diesem Werkvertrag praktisch be-
friedigt. Ihnen liegt ja nur Daran, Die Bezahlung
für den Seidenmantel zu erhalten. Zwar hätte die
Kundin bei Vorliegen irgendwelcher Mängel ein
Rachbessserunsgsrecht sund könnte an sich kostenlose Ab-
änderung des Kindermantels verlangen. Nur dazu

hätte sie eine gBerechtigung, nicht aber isst sie befugt, ·
wegen Der; erhobenen Beanstandungen die Zahlung
des Arbeitslohnes für den Seidenmantel ihrer Schwe-
ster aus Bromberg zu verweigern. In ihrem Verhal-
ten liegt offensichtlich die Ausübung eines Zurück-"
behaltungsrechts, für das sie keine gesetzliche Hand-
habe hat. Sie kann aus einem Geschäft, das sie gar
nicht abgeschlossen hat, keine Rechte herleiten. Wegen
des Seidenmantels ist nur die Schwester aus Brom-
berg Ihre Geschäftspartnerin. Da demnach zwei selb-
ständige und getrennte Werkverträge zwischen zwei
verschiedenen Kunden vorliegen, fehlt e? an Dem recht-
lichen Zusammenhang, der zur Ausübung eines Zu-
rückbehaltungsreschsts unbedingt erforderlich ist. Ihre
Kundin kann daher die Zurückhaltung des Ihnen aus
dem Vertrag mit der Bromberger Schwester zustehen-
den Werklohnes von 28,—— RM. unter keinen Um-
ständen damit rechtfertigen, daß sie sich auf angebliche
Ansprüche wegen des verschnittenen Kindermantels
beruft. (Essist im übrigen merkwürdig, daß dieser
Mantel trotz der behaupteten Unbrauchbarkeit den
ganzen Winter hindurch getragen werden konntet)

Eine andere Frage ist die, ob Sie trotz der ein-
wandfreien Unzulässigkeit des Zurückbehaltungsrecht
einen unmittelbaren Zahlungsanspruch gegen Ihre
Kundin haben. Diese ist zwar von der Bromberger
Schwester beauftragt worden, an Sie den Arbeitslohn
für den Seidenmantel zu zahlen. Gegen einen Be-
auftragten hat aberein außenstehender Dritter keinen
direkten Anspruch, da der Beauftragte nur gegenüber
seinem Auftraggeber im Innenverhältnis verpflichtet
ist. Sie selbst können daher aus dem Gesichtspunkt
des Auftrages keine unmittelbaren Rechte herleiten.
Wegen Fehlens einer ausdrücklichen Verpflichtung
der Kundin Ihnen gegenüber würden Sie auch mit
der Berufung auf das Vorliegen eines Garantieverd
Sprechen? oder einer Erfüllung-sübernahnie keinen
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Erfolg haben. Aus dem gleichen Grunde würde die
Annahme ein-er Bürgschaft ebenfalls nicht zum ge-
wunschten Ziele führen, abgesehen davon, daß in
Ihrem Falle noch die zur Rechtswirksamkeit der
Bürgschaft notwendige Schrifstform fehlt. Wenn we-
nigstens äußerliche Zeichen eines eigenen, unmittel-
baren wirtschaftlichen Interesse-s Ihrer Kundin ge-
genuber den Geschäften der Bromberger Schwester zu
sehen wären, so könnten Sie aus dem Gesichtspunkt
einer Schuldübernahme erfolgreich Ansprüche geltend
machen. Wir möchten aber das Vorliegen einer
Schuldübernahme verneinen, da ein so starker Ver-
pflichtungswille der Parteien sicherlich nicht beabsich-«
tigt war. Darin, daß sich Ihre Kundin gegenüber
der Schwester zur Begleichung Ihrer Forderung ver-
spflichtet hat, ist aber rechtlich unstreitig ein Vertrag
zu Gunsten Dritter zu erblicken, der in Ihrem In-
teresse geschlossen wurde. _ Verpflichtet sich jemand zur
Befriedigung eines Gläubsigers des anderen Teiles,
ohne die Schuld zu übernehmen, so ist nach der
gesetzlichen Vermutung im Zweifel anzunehmen,
daß der Gläubiger nicht das Recht erwerben soll,
die Befriedigung von ihm zu fordern. Wir möchten
aber annehmen, daß diese gesetzliche Vermutung durch
die gesamten Umstände, insbesondere unter Berück-
sichtigung des Parteiwillens widerlegt ist. Sinn und
Zweck des Aböosmmens zwischen den beiden Schwestern
war nach unserer Ansicht nur Der, ein unmittelbare?
Forderungsrecht für Sie zu begründen. Wir sind des-
halb der, unverbindlichen Auffassung, daß Sie im
Ernstfalle mit einer Klage aus dem Gesichtspunkt
eines Vertrages zu Gunsten Dritt-er Erfolg haben
werden. Angesichts der zweifelhaften Rechtslage hal-
ten wir Ihre Aussichten in einem Prozeß keinesfalls
für ungünstig. Ehe Sie aber einen Zah-lungsbefehl
schicken oder Klage auf Zahlung der 28,—- RM. ein-
reichen, würde es sich vielleicht empfehlen, zuvor die
Gütestelle Ihr-er zuständigen Handwerkskammer anzu-
gehen, Die versuchen würde, auf die Kundin in güt-
lichem Wege Einfluß zu nehmen. ' ' -

1327. Arbeit noch Feierabend . ..
F rage: Infolge meines immerhin kleinen Be-

triebes beschäftige ich aushilfsweise einen Bildhauer
und auch einen Hilfsarbeiter zum Aufstellen von
Denkmälern etc. »

Dieselben arbeiten bei einer großen Firma, sodaß
sie nach 4 Ushr bei mir, also nach Feierabend arbeiten.
Darf ich nun die Entschädigung als Betriebsun-

kosten buchen und in welcher Form als Lohn oder» als
sonstige Betriebsunkosten und bis zu welcher Sehe?

Ich habe diese Ausgaben bisher privat getragen.-
Gs kommen aber doch das Iahr hindurch ganz »bes-
achtliche Summen her-aus, sodaß ich eigentlich unnotig
viel Steuern zahle. °
Mache ich mich etwa irgend einer Hintergehung

eines Gesetzes schuldig? "
Die betreffende Firma, bei der meine Aushislfsk

kräfte arbeiten, hat nicht? Dagegen, wenn sie nebenbei
bei mir arbeiten. O. H. in B. Bez. Lieg-n.·

Antwort: Es ist keineswegs verbot-ein« daß ein
Gehilfe bei zwei verschiedene-n Firmen arbeitet, auch

Dann nicht, wenn die zweite Arbeit nach Feierabend
vor sich geht. Schwarz-Oben würde nur vorliegen,
wenn der Gehilfe auf eigene Rechnung arbeiten
würde. Das ist ja hier aber nicht der Fall. Der zweite
Arbeitgeber, d. h. also Sie selbst, darf aber m
vergessen, auch die entsprechenden Sozralversicherung -
beiträge zu entrichten, Da Die beschaftigte Person von

ihm ja als Gehilfe anzusehen ist. (vgl. § 396
1426 RVO.). . · » -- -
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Regierungsbezirl Breslaux 1339. ‘mimichelrutenforfcher. H- O-· 1.“ G-
1328. Dachpappe W. F. in F. 1340s Zsetschnungen A. H. m V-
1329. olieili er Stra bee -l. G. B. in B. . .
1330. Ynnåelduckzig von Wafffskn F. F. in H. Negtertmgsbezcrk Vppeln:
1331. (SheftanDs’ämöbeI. E. G. in S. 13211. -—Kind-erbseihilfe und Wohnungswsechsep
1332. Kündigung von Auswertungshypotheken T- W« G- ZU D- “R.

A. S. in H. 1342. is verschiedene Fragen. J. O. m G« S.
1333. Fensterrecht. K H. in B. 1343. Eigentumssvorbehalt bei Ehe-standsmöbeln.
1334. Bezirkswechsset H N. in a. . K. V. in S.
1335. Sstellmacherlehrling T. S. in K. 1344. Tarisfrage ' J. L- ‚In D-
1336. Verluste durch Unfall. “R. N. in F. 1345. Grundstücksverkiaus V. W. in A.

g 1346. Altersversorgung P- M· mY W·
Negierimgsbezirk Liegnitz: 1347s Klævelbeks « · F- O« m P-

1337. 2 verschiedene Fragen. H. U. in N. — Diese Fragen werden schriftlich beantwor«tet..
1338. Soziailversicherungspflicht » D r. Sto —.f). M. in K.
 

Einklmtungsnekbote und ·benel1migungsnsticliten.
Wir haben —« übrigens nicht nur in Deutschland
— heute bekanntlich die »gesteuerte Nationalwirt-
schaft«. Das heißt: Die Privatwirtfchaft kanns sich
grundsätzlich frei entfalten ,muß sich aber überall
dortLenkung und Beschränkung auferlegen lassen,
wo es der Staat im höher-en Interesse des Ganzen
für notwendig erachtet. Wie nötig solche Eingriffe
in ldie Willkür des Einzelnen sind, brauchen wir
unter Handwerkern nicht erst zu begründen. Wir
haben die Folgen der schsrankenlosen Gewerbe-
freiheit, ‚Die jetzt hinter uns liegt, zu bitter am
eigenen Leibe verspürt.

Für Den Einzelnen findet diese staatliche Lenkung
ihren tsichtbarsten Ausdruck bei Der Ae ue rr ich -
tun g ein-es Handwerksbetriebes Darin, daß er nicht
mehr nach seinem Belieben verfahren, sondern viel-—-
fach Errichtungsverbote und Genehmigungspflischten
beachten muß. Während aber Maßnahmen, die
einen ganzen Bereich der gewerblichen Wirtschaft
berühren, wie etwa die Handwerks-aufbauverordnun-
gen oder das Einzelhandelsschutzgesetz, wenigstens
in Den Grundzügen ganz gut bekannt zu sein pfle-
geil, Zeigt Die Erfahrung, daß vor allem jun-ge Hand-
werter unseres Nachwuchses über die neueren Son-
dervorschriften für einzelne Hiandwerke oder Grup-
Den von Handwerken oft sehr wenig im Bilde sind.
Das verwundert weiter nicht, wenn man bedenkt,
daß diese Vorschriften irgendwann in einem amt-
lichen Verkündungsblatt erschienen sind, das sich
selten in Handwerkerhände verirrt, während die
Fsachsblätter, Die fo-Iche Veröffentlichungen dann
übernehmen und besprechen, ja leider noch nicht
mit Odem wünschenswerten Eifer verfolgt werden.
So kann es schon vorkommen, daß ein hoffnungs-
voller Junghandwerker bereits Aufwendungen für

' eine neue Existenz macht oder Bindungen eingeht,
um dann zu erfahren, daß er für sein Vorhaben
noch eine verhältnismäßig schwer zu beschaffen-die
Genehmigung braucht. Er kann dann fth fein,
wenn er nur Zeit verliert.

So ist es wohl angebracht, Die meist in jüngerer
Zeit entstandenen, besonderen Errichtungsverbote
und Genehmigungspflichten einmal zusammenzu-
fassen, soweit Handwerksbetriebe davon betroffen

« währt.“

wer-den Ein großer Teil beruht auf dem Zwangs-
kartellgesetz vom 15. 7. 33 MGBL I, S. 488),
dessen maßgebende Stellen lauten:

„ä 5. Wenn es Die besonderen Bedürfnis-se eines
bestimmten Wirtschaftszweiiges unter Wurdigung
der Belange der Gesamtwirtschaft und dies Gemein-
wohl-s geboten erscheinen lassen, kann der Reich-s-
wirtschaftsminister .an-ordnen, daß- innerhalb dieses
Wirtschaftszweiges Die Errichtung neuer Unterneh-
mungen ,sowie die Erweiterung des Geschastsbes
triebes oder der Leistungsfähigkeit bestehender Un-
ternehmungen für eine bestimmte Zeit unterbleibt
oder von seiner Einwillisgung abhängig ist. Er
kann unter den gleichen Voraussetzungen auch den
Umfang der Ausnutzung bestehender Betriebe regelm-

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf
Gewerbe, Deren Betrieb von ein-er an den Nachwer
des Bedürfnisses gebundenen Erlaubnis abhangisg
ist.

§ 6. Eine Entschädigung durch das Reich we-
gen eines Schadens, der durch eine Maßnahme
auf Grund dieses Gesetzes entsteht, wird nicht ge-

“maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes sind im
olgenden durch die Abkürzung »ZwKG.« Zwangs-

artellgesetz, gekennzeichnet Hierbei gilt allgemein
mit nur einer Ausnahme (Tankstellen), daß Ge-
nehsmigungen zur Errichtung von Betrieben bei
auf Grund des Zwangskartellgesetzes angeordnet-en
Errichtung-ssperren nur unmittelbar bei dem Reichs-
wirtschaftsminister in Berlin zu beantragen sind.

Eine« Anzahl Errichtungsverbote und Genehmi-
gungspflichten ist durch andere Gesetze und Ver-
ordnungen geschaffen worden, die dann stets be-
sondere bezeichnet werden. Ebenso ist die für Ge-
nehmigungen zuständige- Stelle dann besoners ver-
merkt.

Soweit Sperren zeitlich begrenzt sind, ist die Be-
fristung ebenfalls angegeben. Es empfiehlt sich aber,
sich auf diese Ablauftermine nicht unbedingt zu
verlassen, sondern bei der Handwerkskammer Rück-
frage zu halten, wenn der Ablauf einer solchen
Sperrmaßnahme angenommen wird..« Manche Er-
 

Sclmlimacliekletek -5attlekleder gut-n man
flutu- unt mähelledek - Feinledek - okmapiidiime Leder

reslau 1, Karlstralze 11
Femsprecher 28 3 52
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richtungsverbote sind nämlich auch schon kurz vor
dem Ablan Verlängert worden. . -

Ebenso müssen wir uns klar darüber sein, daß-
dieke Bestimmungen zus äitz lieber Natur sind,
als-o allgemeine Vorschriften über die Handwerks-
rolleneintragung usw« baupolizeiliche Genehmigun-
gesi fur Betriebs-bauten usw. nicht entbehrlich ma-
chenl Wir wollen auch de n Handwerksmeister
nicht mehr erleben, der meint, er hätte eine Ge-
nehmigung unsd damit wäre altes abgetan!

 

Die einzelnen Sonderbestimmungem
V ä cke r e ie n, Konditoveien, Teigwarenherstellen

Vierteil-er den Väcker u. Konditorerzeugnissen, so--
wie Deigwaren Genehmigungspflicht für Neui-
errichtungen, Berlegungen, (Erweiterungen u. die
Wiederaufnahme mehr als i3 Monate ruhender
Betriebe —'—— Gsetreidewirtschaftsveriordnung i. d. F. «
vom 10.. 7. 35 (93693. i, Seite 1006, mehrfach
.geändert). «

_ Anträge in Schlesien an den Getreibewirtschaftss
vcrband Schlescien, Breslau, Mersstn 36.

Brauer- vund Mälzerjihsanxdwerk —- Ver-
ordnung uber den Zusammensehlusz der deutschen
Brauxvirtscheit v. 218.-21. 35.MG·B1. -I, Seite 1556).
Antrage an kdie Hauptbereinkigung der deutschen
Br-auwirts-chast.

Drahtwaren (Er nissse aus Flußeiksenwalzs
Idraht). ZwKG. «(" ·-chsanzeigier 1933 Nr. 237,
1934 Nr. 411, 150, 228; 1935 Nr« 176, 1936 Nr.
260). Vesristet bis ·30. 9. 1940. ’ «

E i se n g iesz e r e ie n ZwKG (Veichisanz. 1937/216 -
-—'302). Befristet bis zum 31. 12. 39. ErrichtungssI
und Erweiterungs·sperre.

J- le i s cf) e r e ien und Fleischwarenverkaussxstexllen
Gen-ehmigungspflichst für Aeuerrichtungen und
für die Wiederaufnahme mehr als 3 Monate
ruhen-der Betriebe. .

_ —- Vewrdnuug zur "-Negelung sdes Verkehrs mit
Schlachtvieh vom 27. ‚2. 35 214266561. 1, its-« 3(J)"1,
mehrfach geändert). ’
Anträge in Schxlessien an aber! Vieh-wirtschafts- ·
verband Ssch·lesiien, Breslau, Junker-Mk 38.

G {aß : .

-a) Chsem.-Pharm. Glas-waren ZWKG (Reich-s-
- anzeiger 1933/267, ‚11334/228, 1935/224, 1936/32223)

Bsefristest bis zum 30. 9. 1'938. "
b) Hohlglas ZWKG -(Neichsanzeiger 19311/41),
1935./169—-——.293, 1936/302, 1937/32). Befristet bis
zum 30. 6. 1938. - « «
e) Flachsglasveredlung ZwKG Meigehsanzeiger
1935/2621, 1936/301, 1937/299). Befristet bis Zum
31. 12. 193.8. - ’ - «
id) Gl-asinstmme;nte. ZWÆ .(Reichsan3. 1937/76)
Befristet bis zum 31. 1.2. 1938.
e) Hohlglasveredlung Zins-KE. .«(Veichsan3. WH-

_ 2621.)). Befristet bis zum 3.1.12. 1938.
Gummi :.Errkichttungs- er. Erweiterungäfmrre, se-

wie Sperre der Wiederaufnahme mehr als .6 Me-
nate stililiegender Betriebe ider Perarbeitung Von
Altkgsummi und —G·-u.-msm;i.a Erfüllen.

,,Schlesiens wehtun!“ 19.MW
ZWKG (Reichsanz-eiger 1938/89). Befristet bis
31. 12. 1940.

.3orbmacber: 2. VO. zur Aenderunsg der VO.
über sden Zusammenschluß der Gartenbauwirts
schaft vom 21. 10. 1936. Betriebser.. richtng Fig-;
nehmigungspslichtig Anträge in Schlesien an
Gartenbauwirtschaftsverband Schlesien in Vreslau

Mühlen: Errichtung-s- und Erweiterung-Amme .
Verordnung über den Zusammensehlusz der Rog-
gems und Weizenmühlen vsom 5. 11. 33 (316931..
I, S. 810). VO. vom 7. Juli 1938 (RGVL I,
S. 837). Anträge in Schlesien an den Getreide-.
wirtschaftsverband Schlestien, Breslau, Aeudorsks
straße 36. . , «

S ich miesd eha nd werk: Hufbesrhlag.- Besondere
Prüfung nur der staatlichen Prüfun skpmmissipn
oder an einer anerkannten Hufbefchwbebmnitsgkst
(ä 30 a cR653). «

S eh u h ma eh e r s: (Orth·opädisihe Maßschiuhed.
Meisterprüfung und Zusatzprüfung (§ 805b RGO)

Steingewinnung für den Wege-, Bahn- und
Brücken-bau. «ZwK-G« Reichsanzeiger 1934/1116„

. 3935/390, 1936/303). Befristet bis 31. 12. 1938.
Dank st e l le in —: Errichtungssi und Erweiterungs-

werte. 311136. (Neichsan3eiger 1934/171, 1935:
1.43, 1937/148. Vefristet bis zum 39. 6. 1939.
Anträge an den Regierungswäsidenten Gilt
nicht für bloße Faßtankstellien, für diese ist das
Einzelhandelzsschutzgesetz maßgebend.

Ton- u. Steinzeugwaren, Gslasierte 32036.
Qieixchsgnzeiger 19134/115, 1935/394, 1936/301,
1937/301) Vefiristet bis zum 31. 12. 1938.

U h re n :·..(Armbanduh.ren und deren Teile) 3m36.
.·1Ns.e-.icshsnnz. IOZWOON Befr. bis 31. 12. 19210.
Unedle Meta .l.l-e ‚z lAichteisenmzetalled) »in jede-r
Form des Verkehrs mit ihnen, einschließlich Ver-
arbeitung). Anordnung 35 a der Ueberwaschiungsi
stelle für unedle Metalle vom 26. 7. '38 RAnz
Ar. .-1-724. Genehmigungspflicht für neu-e Betriebe
und für Erweiterung-en Anträge von Hand-
werfen: an die Izu-ständige « Handwerkskamnieiy
Die eigentliche Genehmigung ist Sache der Ueber-
swasrhungsstelle. « «

Weber, Strickeh Wirkerz Fasserstossars
heiter : Sperre der Errichtung, der Wiederauf-
nahme mehr als 8 Wochen ruhender Betriebe
und der Leistungserweiterung von Betrieben —-
iSpinnstoffgesetz e. 6.12. 35 -(VGV-l.i1, 16.14111,
§ 13 Abs. "1. Ausnahmeanträge an den Reichs-

- wirtschaftsminister. «
 

»Hast-benannt eine-« bresliinekickeitetttueki
Der Lin der «Werkstatt des Geige-a- und Klavier-

sbaumeisters A. Wio ital in Bresiau tätige Geigen-
xsbaumeister Josef Strauch, der daselbst auch seine
vollständige Ausbildung genoser hat, erhielt für
Feine entdßlich einer Stiftung im anfange ‚M Präs-
fidentesn der Reichsmusikkammer gebaut-e Prata eine-n
Preis »in Höhe von PM. 500,-— zip-erkannt Das In-
strument, das völlig aus schlesischem Holz» hergestelht
ist, war kurz nach Fertigstellung auf der diesiährigen

Breslauer Messe in der Handwerksschan im Poelzigs
Bau sausgesteikt .

—-

Furniere / Sperrholz - --.J-119c8::C«.,«2-.««
gebogene Mode-neue Telefon 231%5 " t.:..‘.‘‚‘...-.. 24
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Unsere verstorbenen Kameraden

»Gehst-Efeu s Yes til-wart “

Handwerkekammer Breeilan
Parrl Grimm, Dachsdeckermeisven Krummwohbau
Mein Schwirtem Herrenschneidserei, Vresilsau

Paul Teig-e, Uhrinachsesrmeister, VresLau
Franz Ungriad, Schneidermeisien Melkebwerdt
Saß? Ludwig, Schneidermeister, Habelfchwerdck
Max Schwab, Schneidermeisven Gompersbsorf
Oswaid Thürmer, Tisch-lermseifier, Michelwsalde
Hugo Kronen Tischlermeisven Habelfchwerdst
Ida Var-bieg, Damenfchneiderin, Hochweiier
Marckha Pfitzner, Damenschmiderim Hochweiler
Gwstav Liebxthorn, Schmiedeinbaben Hoch-weiter
Anna Ssroeka, Damensebneiderin, Ramsbau
Ida Ruppelsh Putzmaebemneisderim Striegau
Heinrieb Habneh Väebermeisten Schweing  

Heinrich Dierickj, Müller, Kvoischwistz « »
Wilhekm Bergen Flieischzermeisten Schweian »
Abram ser-unwng Snkkmachsemstr., Trebxuitz :
Geer-g Zölsper, Krasrtssahrzeugbamdwerberz

Widewa

Heim-unsre 91:11:12., Tifchiber,. Wir
Geng Mer, Inneren-. Bad Salzbrunn » .
Anna-n Was-ebnen Schneidermeissster- Waldenbsnrgz -
Paul 941115„ Väckermejsfber,» WesusKrausewdbrf « '
Erieh Gründe-L Putzgeschäfttsinbaben

. Waldenburg _ ·
Geier-g 1511113111, Damenfchsneildemftrs.., Friebland .

Felix- Gnanfsale Bezirkssehobnsbeinfegevmeissberz "

WENN

Handwerkskammer 5311191113
Robert QRietael, Baugeschåftsinb., Langensöls
Karl Hinle, Schellmaehernieifven Löwenberg

Hermann Hoffmann, Tischlermeisden

Sächs-. Haugsdorf .
Josef Aiedizella, Schuh-machen Lsangenöls
Johann c2‘1ie1i11g, Schneiden Lsauban
Msantba Dieb-old Diamensschneiberim
Hermstrf u. Q.

Huberst SchoTZ- Herwnsebweibser, Hirfchbierg i. ngb.
Gustav Thåsler, Herrenschneiden Hirschberg i. qngb.

Paul Schirbewabn, Uhrmachermistr., Landes-but

Gattbard Ernst, Uhrniaeber, Hirfchberg i. ngb
warmem, Schuhmachermftr., Otraupitzi. ngb
Anton Kziwon, Schuhmachermseisten Hirschbierg

i. ngb

Richard Roseniann, Väekermeister, GörTitz

Ferdinand Schmutzler, Ssehuhmachermstr., Görlitz
Hermann Gumperct, Daebdeckermeister, Görlitz
Otto Vogt, Ofensetznieister, Görlitz
Wilhelm Christian, Manrerpoiier, Görlitz  

Osksar Kretfichmen Schuhmachermstr», GörTitz
Gustav Kerlen Vanusnbernebmen Görlitz

Anna- “Beeren Dmmnfchneisderin, Bemssborf OL.
Heinrich Schöme Frifeurmeisten
Wittichenan 92-.

« Mein Teichmianw Diamenschneidarim Tillendsarsf
matte Hanslick-, Michwiderkm Müthock
Alexander Mietbe, Maler-meisteer Schlei. Rettkow

Gustav Saume-» Ko«rbmwchset- Hirschbersg i. ngkk .
Gustav Helfer, Schmied-, Haussdorf
Gustav Weist, Herrenfchneiden Würgsdsorf
Karl Kauz Schliossermeisven Liegnitz
Erieb Klar, Glas- u. Geb-äudeneiniger, Liegnitz
Paul Müssen Maler-meisten Liegnitz

Paul Taube, Fbeisehermeisten Parebwitz
Franz Heide, Tischbermeisten Liegnitz
Richard Disatzki, Glekttrsomonteun Liegnitz
Richard Siege, Dachdeeben Sieblefierfee
Paul Wilde, Dachdecbermeisiesr« Glosgsau
Gmil Elstner, Vilbhauermeiften Msbeshust

Handwerkgkanimer Oppeln
Heim-ich Löckebt,. Friseurmeisien Grottkau

Mk Latinen Fbiichxwwisten Grottkau ‘
Jakob Gawenda, Schmiedemeisben Natibor

’ Johann Golombeb Miebemeisiw Metze-web
Krö. Natibor

Wilhelm Heinrich, Bücher-meisten Raribor
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taten-klare in 1111111111111 verirren
Der Herr Neichsarbeitsmisnister hat iam 2. Juli

1938 folgenden Erlaß herausgegeben:

»Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt,
daß sich der 19-Uhr-Lsandenschluß in Gebieten mit
überwiegend ländlicher Bevölkerung während der
Zeit der Feldbestellung und der Ernte nur sehr
sichtwer durch-führen läßt. Deshalb ist in tnanchen
ländlichen Gegenden schon seit Jahren eine be-
sondeve Ladensschilußregelung getroffen, während in
anderen wieder die Nichteinhaltung des 19-Uhr-
Ladensichlussses stillschweigend geduldet ist. Diese
unterschiedliche Behandlung kann nicht aufrecht ers-
halten werden. Zur Herbeiführung eines ein-heit-
lichen Rechts bitte ich deshalb, künftig den Laden-
schluß auf dem Lande, soweit ein Bedürfnis für
eine besondere Regelung besteht, nasch- folg-enden
Nichtlinien zu regeln-

1. Offene Verkaufsstellen in Orten mit weniger
als 3000 Einwohnern und überwiegend ländlicher
Bevölkerung dürfen in den Monaten April bis
einschließlich September bis 21 Uhr geöffnet sein.
Dabei wäre besonders zu regeln, nsasch welchen- Ge-«

sichtspunkten die ,,überwie-gend ländsliche Bevöl-

kerung« festzustellen ist. Am zweckmäßigsten erscheint

mir die Bestimmung etwa durch- Die untere Verwal-
tungsbehörde

2. Für Orte, mit mehr als 3000 Einwehnern
und überwiegend ländlicher Bevölkerung oder für
Orte unter 3000 Einwohnern mit nicht überwiegend

ländlicher Bevölkerung ist im Einzelfalle die Nost-

·wendigkeit einer Ausnahme von Den allgemeinen
Vorschriften zu prüfen. '

3. Die nach der Arbeitszeitordnung zulässige
tägliche Arbeitszeit der Angestellten darf durch eine
Verlängerung der Verkaufszeiten nicht berührt wer-
Den.

11. Jugendlische unter 18 Jahren dürfen nur bis
- 19 Uhr beschäftigt werden.

Die vorstehenden Richtlinien stellen die Höchst-

gvenze der zu erteilenden Ausnahmen Der. Sie
dürfen deshalb unterschritten werben. Jch bitte,
soweit noch keine Sondervegelungen bestehen, um-

. gehend zu prüfen, 111 welchen Gebieten Ausnahme-

:,,Schtesiens Handwerku 19.sah-M
genehmigungen erforderlich sind und diese auf

Grund des § 30 9139. so rechtzeitig zu erlassen,

daß sie noch für die bevorstehende Erntezeit Gel-

tung erlangen. Wo keine Ausnahmegenehmigung

erteilt wird, ist der 19-Uhr-Ladenschluß genau-ein-

zuhalten. Es kann in Zukunft nicht mehr geduldet
wer-den, daß die gesetzlichen Ladenschlußzeiten ohne

Genehmigung überschritten werDen.
Abschrift der erlassenen Anordnugenn bitte ich,

mir zu übersenden.
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_ Verzeichnis der Lehrgänge 1938/39.

STageslehrgänge mit vollem Tagesunterricht:
Srehuhmache 29. 8. —- 24. 9. 38
Photographen 12. 9. —.24. 9. 38

Halbjahrs-Abendlehrgänge an 2 Wochenabendent
von Oktober 1938 bis März 1939

für Buchbinder, Buchdrucker, Damenschneiderinnen,
Elektroinstallateure, Herrenschneider, Jnstallateure,
Klempner, Maler, Schuhmacher, Tischler, Wäscher
und Plätter, Sschilders und Lichtreklianiehersteller.

Jahres-«Abendlehrgiang an 21 Wochienabenden
Beginnt 3 Oktober 1938

für Schlosser, Kunstschmiede und Bauschlosser.
Wander- und Sonderlehrgänget

nach Bedarf und Bekanntmaehung an den betref-
senden Ort-en

Sämtliche Lehrgänge können nur bei genügender
Beteiligung abgehalten werden. Aenderungen blei-

ben vorbehalten.
Unterkunft im Wohnheim monatlich 8,-— PM.

Auskunft und Anmeldung: —
Montag und Donnerstag von 10 —-— 18 Uhr,
an den übrigen Werktagen von 10 — 13 Uhr.
Die Leitung der Schliesifchen Meisterkurse,

Vreslau 1, Klosterstraße 19

Fernruf:v 22601, Nebenstelle 2545.
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spare bei der Mama-Bank Schlesien A.·- " Gegr.
O 1869

__:Zentrale Breslau 1 Oblauer Stadtgraben 29. Depositenkassen: Neue Taschenstraße 18/19 uns Telegranhenstraße 7

Filialen: Glatz 0els und Schweldnitz

Kredite - Schedtverkehr" «-

teile Geora Gramer.

Vreslau 51265. Druck: Karl Vater. Bregllau 5.
Monat. (Einzelheft ro Rol. zuzügl. Portu. Die
Anzeiaenvreise: Grundvreig für die 22 mm breite Zeile 1 mm hoch.
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